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Der aktuelle Freitags-Kommentar der «Schweizerzeit» 23.08.2019 

«Schweizerzeit» Abo für nur 80 Fr./Jahr (Online: 30 Fr./Jahr): www.schweizerzeit.ch  

 
 
Eine alte Technik bewährt sich auf Skitouren und beim Rahmenabkommen 
EU – Schweiz 
 

Spitzkehren in steilem Gelände 

 
Von Hans Geiger, em. Professor für Bankwesen, Weiningen ZH 

 
Zu Beginn des Jahres 1958 traten die Römischen Verträge in Kraft, durch 
welche die Vorgängerin der EU, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) geschaffen wurde. 
 
Zu dieser Zeit gehörte die Spitzkehre in der Schweiz noch zur Grundausbildung 
des Skifahrens. Heute ist sie auf den flach gewalzten Pisten bedeutungslos. Auf 
Skitouren ist die Technik aber noch immer unverzichtbar. Wenn der Aufstieg ir-
gendwann so steil wird, dass man eine Richtungsänderung nicht mehr mit einem 
Bogen machen kann, muss man die Spitzkehre bergwärts beherrschen.  
 
Dass die Spitzkehre auch in der Politik in schwierigem Gelände weiterhin zur 
unentbehrlichen Technik gehört, haben neulich zwei wohlbekannte Politiker ge-
zeigt: In der Schweiz alt Bundesrat Kaspar Villiger, in Brüssel EU-Chef Jean-
Claude Juncker. Und zwar beim sogenannten «Rahmenabkommen» zwischen 
der EU und der Schweiz. Darin sollen die Beziehungen zwischen der Schweiz 
und der EU auf eine neue Basis gestellt werden. 
 

Von Jean-Claude an Ueli 
 
Zuerst zu EU-Präsident Juncker: In seinem Brief vom 11. Juni dieses Jahres an 
den schweizerischen Bundespräsidenten und «lieben Ueli» wünschte und rech-
nete der EU-Präsident mit einer baldigen Unterzeichnung des Rahmenabkom-
mens durch den Bundesrat. Sein ganz persönliches Ziel war die Unterzeichnung 
dieses Abkommens noch in seiner Amtszeit. Diese endet am kommenden 31. 
Oktober.  
 
Jean-Claude hat jetzt seine Spitzkehre gemacht. In einem offenen und persönli-
chen Interview mit der Tiroler Tageszeitung sagte er kürzlich Bemerkenswertes: 
Die Arbeit als Kommissionspräsident sei keine «vergnügungssteuerpflichtige 
Freizeitbeschäftigung». Auf die Frage nach seinem grössten Erfolg antwortet er: 
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«Dass ich den Laden zusammengehalten habe.» Und auf die Frage nach dem 
Scheitern: Er sei an einigem gescheitert. «Es ist uns nicht gelungen, den Rah-
menvertrag mit der Schweiz zu verabschieden.» Für Juncker steckt in diesem 
Scheitern wohl auch eine Fehlleistung der EU, im Gegensatz zum Brexit-Drama, 
bei dem er keine Fehler bei der EU sieht. Und auf die Frage, ob er seiner Nach-
folgerin, der deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, ein wohl-
bestalltes Haus übergebe, sagt er: «Das Haus ist nicht einsturzgefährdet, aber 
es reicht oft nicht, nur das Dach zu reparieren. Manchmal muss man es von 
Grund auf ausbessern.» 
 

Kaspar Villiger um den Schlaf gebracht 
 
Einen kürzlichen Gastbeitrag in der NZZ begann alt Bundesrat Kaspar Villiger mit 
folgendem Satz: «Denk ich an Brüssel in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf 
gebracht.» Damit hat Kaspar Villiger im Vergleich zu einem seiner früheren NZZ-
Artikel wohl eine perfekte Spitzkehre vollzogen, obschon das für den passionier-
ten Langläufer gar nicht so einfach ist, und obschon sich Villiger im neuesten 
NZZ-Gastbeitrag nicht ausdrücklich vom Rahmenabkommen distanziert.  
 
Immerhin: Villiger sieht die Schweiz neu als «eine Art Gegenmodell zur EU». Und 
er konstatiert, dass «manch ein Europäer die Faust im Sack macht und den EU-
bedingten Souveränitätsverlust seines Heimatlandes als hegemoniale Fremdbe-
stimmung empfindet.» Diese hegemoniale Fremdbestimmung ist just das Haupt-
argument der schweizerischen Gegner des Rahmenabkommens, das Villiger in 
einem Artikel in der NZZ vom 11. Februar dieses Jahres noch als «bestmögliche 
Lösung» für die Schweiz bezeichnete. Damals befand er, der Rahmenvertrag 
sichere der Schweiz jene wirtschaftliche Stärke, um sich als Kleinstaat «Souve-
ränität zwischen den grossen Blöcken überhaupt noch leisten zu können.» Das 
war eine sehr, sehr bescheidene Vorstellung von Souveränität.  
 
Möglicherweise hat jetzt auch dieser frühere Gastbeitrag Kaspar Villiger um den 
Schlaf gebracht. Möglicherweise hat Villiger im Februar zu sehr auf die Meinung 
von Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer gehört und den Vertragstext nicht 
genau gelesen. Eines der drei wichtigsten Ziele von Economiesuisse war und ist: 
«Die Rechtssicherheit wird verbessert». Das tut der Vertrag tatsächlich. Nach 
Abschluss des Vertrages gälten für die kritischen Bereiche mit Sicherheit immer 
die EU-Regeln, und nicht mehr die schweizerischen. 
 
Villiger schlägt in seinem neuen Gastbeitrag vier Stossrichtungen vor, welchen 
die EU in Anlehnung an das «Experiment Schweiz» bei einer zukunftsträchtigen 
Reform folgen soll: (1) Beschränkung auf zentrale Kernaufgaben mit einem wirk-
samen Schutz der Vielfalt, (2) Stärkung der Selbstverantwortung auf allen politi-
schen Ebenen, (3) kluge Beschränkung der Personenfreizügigkeit, (4) konse-
quente wirtschaftliche Öffnung für europäische Drittstaaten. Damit hätten wir 
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Schweizerinnen und Schweizer bestimmt kein Problem. Vielleicht ist dies auch 
das, was Juncker mit «von Grund auf ausbessern» meint. 
 

Der Unterwerfungsvertrag 
 
Nach dem vorliegenden, nicht mehr verhandelbaren Vertrag, den die SVP als 
«Unterwerfungsvertrag» ablehnt, müsste die Schweiz alle EU-Beschlüsse und 
EU-Gesetze, welche Brüssel einseitig als «binnenmarktrelevant» deklariert, au-
tomatisch übernehmen. Die Schweiz müsste den EU-Gerichtshof als letzte, un-
anfechtbare Gerichtsinstanz zu Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung 
bilateraler Verträge zwischen Bern und Brüssel akzeptieren. Weiter würde die 
Schweiz einem Sanktionsrecht der EU gegen sich selbst zustimmen, wenn die 
Schweiz einen Entscheid des EU-Gerichtshofs nicht übernehmen könnte oder 
wollte, zum Beispiel infolge eines Volksentscheides. 
 
Auch wenn Juncker sich geschlagen gibt und Villiger Einsicht zeigt, ist damit das 
Thema «Rahmenabkommen» politisch noch nicht erledigt. Eine Schlacht ist ge-
wonnen, aber der Krieg wird wohl weiter gehen. Ist nicht der Mann immer noch 
im Amt, der als Botschafter der EU in Bern kürzlich an die Adresse seines Gast-
landes sagte: «Wenn ihr nicht am Tisch sitzt, kommt ihr auf die Speisekarte». Mit 
Verlaub, Herr Botschafter Matthiessen, die Schweiz ist gegen Kannibalismus. 
 

Hans Geiger  
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